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Agenda
Haushaltsabteilung

Ihre Ansprechpartner
im Kirchenamt

Ulf Pöhler
Sabine Herrmann
Claudia Möhlmann
Dirk Stange
Katrin Beyer

▪ Der Haushalt der Kirchengemeinde – Aufstellung / Beschlussfassung

▪ Haushaltsbewirtschaftung – Haushaltsgrundsätze 

▪ Zuweisungsrecht der Landeskirche 

▪ Geschenke, Bewirtungen
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Rechtliche Grundlagen

§
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Der Haushalt der Kirchengemeinde 

Haushaltsrecht u. Vermögensverwaltung 600 A – 600-5

600 A: Haushaltsgesetz regelt:
▪ Inhalt des Haushaltsplans
▪ Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
▪ Nachtragshaushalt
▪ Feststellung des Haushaltsplans
▪ Rücklagen

u.v.m.

600-1 Haushaltsordnung Doppik 
regelt:

▪ Allgemeine Vorschriften (Zweck, 
Geltungsdauer, Grundsatz der 
Gesamtdeckung, u.v.m.)

▪ Aufstellung des Haushaltsplans
▪ Ausführung des Haushaltsplans
▪ Kassen- und Rechnungswesen
▪ Ansatz und Bewertung des 

Vermögens und der Schulden
▪ Prüfung und Entlastung
▪ Schlussvorschriften

u.v.m.

Durchführungsbestimmungen 
regeln Umsetzung aus 600-1

600-2 Anlage 2 –
Bewertungsrichtlinien zur DB 
Doppik (Inventur, Bilanz, EB, AfA) 

Weiterführende rechtliche Informationen:  www.kirchenrecht-evlka.de



Aufstellung des
Haushaltsplans
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Der Haushalt der Kirchengemeinde 

Wie planen wir
▪ z.B. Basisdaten Vorjahre
▪ Finanzmittel
▪ Planungen der Kirchengemeinde 
▪ Tendenz-Ansätze

z.B. Energie-Entwicklung,
Kostensteigerungen, etc.

Beschlussfassung
▪ Erfolgt durch den Kirchenvorstand

Was planen wir
▪ Doppelhaushalte (2-jährig)

Beratung
▪ Beratung und Abstimmung des 

vorläufigen Haushaltsplans

Weiterführende rechtliche Informationen:  www.kirchenrecht-evlka.de



Haushalts-
bewirtschaftung
und Grundsätze
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Der Haushalt der Kirchengemeinde 

Einsatz der Haushaltsmittel
▪ Wirtschaftlich und zweckmäßig 
▪ Grundsatz der Sparsamkeit

Vier-Augen-Prinzip
▪ Feststellungsvermerke 
Getrennt nach 
1. Sachlich richtig
2. Anordnung (durch Anordnungsberechtigte Personen)

Bruttoveranschlagung / 
Einzelveranschlagung

▪ Erträge und Aufwendungen sind in 
voller Höhe getrennt voneinander zu 
veranschlagen
▪ Beträge dürfen nicht 
gegeneinander aufgerechnet werden

Weiterführende rechtliche Informationen:  www.kirchenrecht-evlka.de



Zuweisungs-
recht der Landeskirche
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Der Haushalt der Kirchengemeinde 

Rechtliche Grundlage
▪ Finanzausgleichsgesetz (FAG)
▪ Finanzsatzung Kirchenkreis (KK) §7-10

Zuweisungsarten
▪ Gesamtzuweisungen der LK an KK
▪ Grundzuweisung der KK an KG

(z.B. f. Personal, Bau, Sachkosten)

▪ Einzelzuweisung der LK an KG
(z.B. f. Orgel, Baumaßnahmen, u.w.)

▪ Ergänzungszuweisungen KK an KG
(z.B. f. Bauergänzungszuweisung, 

Veranstaltungen, Projekte)

▪ Sonderzuweisungen der LK an KG
(Finanzierung unabweisbarer nicht 
vorhersehbarer Ausgaben)

Weiterführende rechtliche Informationen: https://finanzplanung.landeskirche-
hannovers.de

§



Zuweisungs-
recht der Landeskirche
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Der Haushalt der Kirchengemeinde 

Antragsverfahren Bau-
Ergänzungszuweisungen (KK)

▪ Formloser Antrag mit 
Finanzierungsplan

▪ Mit Kostenvoranschlag
▪ Beantragung vor Durchführung der 

Maßnahme
> S. Anlage zur Finanzsatzung

des Kirchenkreises Hameln-
Pyrmont

Weiterführende rechtliche Informationen: https://finanzplanung.landeskirche-
hannovers.de

Antragsverfahren für weitere 
Ergänzungszuweisungen (KK)
z.B. Kirchenmusik, Projekte, 
weitere Veranstaltungen

▪ Formloser Antrag
(mit Finanzierungsplan)

▪ Beantragung vor Durchführung der 
Maßnahme

▪ Zeitnahe Abrechnung mit dem KA



Geschenke & 
Bewirtungen
aus kirchlichen Mitteln
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Der Haushalt der Kirchengemeinde 

Rechtliche Grundlage
▪ Rundverfügung G  7/2011

Kranzspenden, Nachrufe, Bezug von Tageszeitungen, Bewirtungen und 
Geschenke

▪ Rundverfügung G  8/2024 
Geschenke aus kirchlichen Mitteln

Weiterführende rechtliche Informationen:
https://www.rundverfuegungen-und-mitteilungen.de

Vergabe von Geschenken
a) Anlässe aus persönlichen Gründen (z.B. besonderer Geburtstag, 

Eheschließung, silberne und goldene Hochzeit, Jubiläum), …/
b) Anlässe aus dienstlichen Gründen (Amtseinführung von 

hauptamtlichen Mitarbeitenden, Verabschiedung von haupt-, 
neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden nach langjähriger 
Mitarbeit),

c) Gastgeschenke 
Ehrenamtliche u. Gemeindeglieder: bis zu 50,- €
Haupt- und nebenamtliche Mitarbeitende: bis zu 30,- €
Gastgeschenke: bis zu 100,- €

d) Außergewöhnlicher ehrenamtlicher Einsatz
Ehrenamtliche u. Gemeindeglieder: bis zu 50,- €
Haupt- und nebenamtliche Mitarbeitende: bis zu 30,- €
Gastgeschenke: bis zu 100,- €

Kleine Präsente bis zu 15 € fallen nicht unter diese Verfügung (G 
8/2024) 

Bewirtungen bei dienstlichen 
Anlässen

a) Sitzungen
Die Versorgung von Sitzungsteilnehmern / Gäste mit 
Getränken und Speisen sollte sich an Dauer und 
Teilnehmerkreis orientieren

b) Gemeinschaftsveranstaltungen
Für Ausflüge und gemeinsame Essen können keine 
kirchlichen Mittel eingesetzt werden. Ausnahme 
Weihnachtsfeiern.

c) Besondere Anlässe 
Bei der Einführung hauptamtlicher Mitarbeiter und nach 
Neuwahl/Auflösung eines Gremiums, Verabschiedung von 
Personen, Einmalige besondere Ereignisse bis zu 20 €



▪ Ergebnisrechnung / Bilanz / Rücklagen / Spenden u. Kollekten

▪ Dienstreisen / Fahrtkostenabrechnung

▪ Zahlstellen – Abrechnung / Führung

▪ Kollekten – Einzahlung / Abführung

▪ Prozess Freizeiten

▪ Prozess Veranstaltungen

▪ Aufbewahrung von Dokumenten
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Agenda
Finanzabteilung

Ihre Ansprechpartner
im Kirchenamt

Dagmar Reicher
Kathrin Ulbrich



Ergebnisrechnung
Bilanz
Rücklagen
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Die Finanzen der Kirchengemeinde 

Ergebnisrechnung /Bilanz

Die Ergebnisrechnung (auch: Erfolgs-
rechnung, Gewinn- u. Verlust-
rechnung) erfasst die Aufwendungen 
und Erträge innerhalb einer Rech-
nungsperiode. 

Neben der Ergebnisrechnung gehört 
auch noch die Bilanz zum doppischen 
Jahresabschlusses.

Die Bilanz bildet das Vermögen der 
Kirchengemeinde ab. 

Rücklagen

Die Rücklagen sind ein Teil des Eigen-
kapitals. Sie werden in der Doppik auf 
der Passivseite der Bilanz ausge-
wiesen. 

Die Überschüsse aus 
der Ergebnisrechnung werden den 
Rücklagen zugeführt. 

Gleichzeitig dienen die Rücklagen im 
Falle eines Fehlbetrags dem 
Ausgleich. 

Weiterführende rechtliche Informationen:  www.kirchenrecht-evlka.de



Ergebnisrechnung
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Die Finanzen der Kirchengemeinde 

23XX Kirchengemeinde Hameln

23XX-14100-

KST

Legende
GKZ = Gemeindekennziffer
KST = Kostenstelle

Sachkonto (z.B. 
481000 für Kollekten)

Minuszeichen stellt 
die Erträge dar

Darstellung der
Ausgaben

Darstellung der
Einnahmen

Weiterführende rechtliche Informationen:  www.kirchenrecht-evlka.de



Rücklagenarten
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Die Finanzen der Kirchengemeinde 

Rechtliche Grundlage: §72 HO Doppik 600-1

Weiterführende rechtliche Informationen:  www.kirchenrecht-evlka.de

Rücklagenarten

▪ Pflichtrücklagen
✓ Betriebsmittelrücklage zur Sicherung zukünftiger regelm. Ausgaben
✓ Allgemeine Ausgleichsrücklage zum Ausgleich von Schwankungen bei den 

Einnahmen
✓ Substanzerhaltungsrücklage für zukünftige Ersatzanschaffungen
✓ Im Bedarfsfall eine Bürgschaftssicherungs- und eine Tilgungsrücklage zur 

Deckung des Ausfallrisikos

▪ Zweckgebundene Rücklagen (freie RL) – zum Beispiel:
✓ Rücklage Sanierung Orgel
✓ Rücklage Renovierungskosten Pfarrhaus
✓ Rücklage Baumaßnahmen im Gemeindehaus



Kollekten
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Die Finanzen der Kirchengemeinde 

Rechtliche Grundlage
▪ Kollektenordnung (KollO) 602-1

www.kirchenrecht-evlka.de

Kollektenarten
▪ Pflichtkollekten
✓ Landeskirchliche Kollekten, 

Sprengel-Kollekten, Kirchenkreis-
Kollekten

▪ Wahlpflichtkollekten
✓ Zweckbindung kann durch KV-

Beschluss geändert werden 
(Abwahl)

▪ Freie Kollekten
✓ Zweck kann durch den 

Kirchenvorstand frei festgelegt 
werden

▪ Diakoniekollekten
✓ Pflichtkollekte der 

Kirchengemeinde in jedem 
Hauptgottesdienst am Ausgang

Zählung und Abführung von 
Kollekten (§13 u. §14 KollO)

✓ Zählung unmittelbar
✓ Zwei Personen zählen gemeinsam
✓ Eintrag in das Sakristeibuch mit     

Unterschrift
✓ Die Kollekten sind bis zur 

Abführung sicher in einem 
geeigneten Geldbehältnis 
aufzubewahren

✓ Die Kirchengemeinde ist 
verpflichtet, den vollständigen 
Ertrag jeder Kollekte durch die 
dazu beauftragte Person 
unverzüglich, spätestens nach 30 
Tagen, durch Überweisung oder 
Einzahlung an die zuständige 
Verwaltungsstelle 
weiterzuleiten. Dabei ist jede 
Kollekte gesondert auszuweisen.

Kirchenamt Hameln-Holzminden – Downloads (kirchenamt-
hameln-holzminden.de)

www.kirchenamt-hameln-
holzminden.de/service/download

https://www.kirchenamt-hameln-holzminden.de/service/download
https://www.kirchenamt-hameln-holzminden.de/service/download


Spenden
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Die Finanzen der Kirchengemeinde 

Rechtliche Grundlage
▪ §73 HO Doppik 600-1

Zweckgebunden Spenden
Bei zweckgebundenen Spenden 
handelt es sich um Mittel, die für ein  
bestimmtes Projekt zugewendet  
wurden. Kann der Zweck nicht erfüllt 
werden, sind die Mittel wieder 
zurückzuzahlen.  Spenden sind für 
den jeweiligen Spendenzweck 
zeitnah zu verbrauchen.

Spendenarten
▪ Zweckgebundene Spenden
▪ Nicht zweckgebundene Spenden

Spendenbescheinigung
▪ §10 b des Einkommensteuergesetz



Dienstreisen
Fahrtkostenabrechnung
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Dienstreisen

Vor Antritt ist ein Dienstreiseantrag bei der vorgesetzten 
Dienststelle zu stellen. 

Bei kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die 
zuständige Stelle der Dienstherr oder der Anstellungsträger

Die Abrechnung mit Belegen ist nach Abschluss der Dienstreise 
innerhalb von 6 Monaten beim Kirchenamt einzureichen

Rechtliche Grundlage
▪ Bundesreisekostengesetz (BRKG)
▪ Niedersächsische Reisekostenverordnung (NRKVO)
▪ Rundverfügung G6/2007
▪ 46 B Gemeinsames Wegstreckenentschädigungsgesetz (WEG)
▪ 46-1 Wegstreckenentschädigungsverordnung (WEVO)
▪ 46-4 Reisekostenbestimmungen (RKB)



Dienstreisen
& Fahrtkostenabrechnung
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Fahrtkostenabrechnung
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Abrechnung von Fahrtkosten
Nach Durchführung der Fahrt sind die Angaben (Ziel u. Zweck, 
Dauer, km, etc.) in einem Fahrtkost-Abrechnungsbogen (s. Excel-
Tabelle im Anhang) aufzuführen und innerhalb von 6 Monaten im 
Kirchenamt einzureichen.
Eine Buchungsanordnung über den Betrag ist zu erstellen.

https://www.kirchenamt-hameln-
holzminden.de/service/download



Zahlstellen
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„Zahlstellen sind Außenstellen der Finanzbuchhaltung der 
Verwaltungsstelle, die von der Leitung der Verwaltungsstelle für 
alltägliche Aufwendungen vor Ort eingerichtet werden. Sie 
unterstehen der fachlichen Aufsicht der Leitung der 
Finanzbuchhaltung…“ 

Von der Zahlstelle dürfen keine

a) Vergütungen, Löhne oder Honorare gezahlt werden
(insbesondere nicht für Vertretungen, Aushilfen und
Stundenkräfte),

b) Zahlungen geleistet werden, zu deren Prüfung besondere
Fachkenntnisse erforderlich sind (z. B. Reisekosten),

c) Zahlungen geleistet werden, die sich auf Unterlagen
beziehen, die in der Verwaltungsstelle vorliegen
(Rechnungen etc.).

§ 43 HO-Doppik 



Zahlstellen
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Die Verwaltung der Zahlstelle wird auf eine geeignete Person 
übertragen. Einzelheiten sind in einer Dienstanweisung zu 
regeln wie bspw.:

- Sitz der Zahlstelle
- Personalangaben über die Zahlstellenverwalterin oder

den Zahlstellenverwalter
- Bargeldhöchstbestand
- Zahlstellen-Girokonto zur Abwicklung des Bargeldverkehrs mit                        

der Verwaltungsstelle
- Abrechnungsturnus
> Dabei ist das vom Landeskirchenamt herausgegebene Muster 
zu verwenden

23xx-02



Freizeiten
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Freizeiten
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Veranstaltungen
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Veranstaltungen
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Aufbewahrung
von Belegen
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Rechtsverordnung über die Aufbewahrung und 
Aussonderung von Schriftgut

Kassationsordnung

Alle rechtlichen Regelungen zu diesem 
Thema finden Sie:

Kassationsordnung (KassationsO) 90-4

Weiterführende rechtliche Informationen:  https://www.kirchenrecht-
evlka.de/document/20995
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Fragen und Wünsche?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


	Folie 1: Ev.-luth. Kirchenkreis Hameln-Pyrmont 
	Folie 2: Agenda Haushaltsabteilung   Ihre Ansprechpartner im Kirchenamt  Ulf Pöhler Sabine Herrmann Claudia Möhlmann Dirk Stange Katrin Beyer   
	Folie 3: Rechtliche Grundlagen      § 
	Folie 4: Aufstellung des Haushaltsplans  
	Folie 5: Haushalts- bewirtschaftung und Grundsätze  
	Folie 6: Zuweisungs- recht der Landeskirche  
	Folie 7: Zuweisungs- recht der Landeskirche  
	Folie 8: Geschenke & Bewirtungen aus kirchlichen Mitteln  
	Folie 9: Agenda Finanzabteilung   Ihre Ansprechpartner im Kirchenamt  Dagmar Reicher Kathrin Ulbrich   
	Folie 10: Ergebnisrechnung Bilanz Rücklagen   
	Folie 11: Ergebnisrechnung    
	Folie 12: Rücklagenarten   
	Folie 13: Kollekten   
	Folie 14: Spenden   
	Folie 15: Dienstreisen Fahrtkostenabrechnung    
	Folie 16: Dienstreisen & Fahrtkostenabrechnung    
	Folie 17: Fahrtkostenabrechnung   
	Folie 18: Zahlstellen    
	Folie 19: Zahlstellen    
	Folie 20: Freizeiten
	Folie 21: Freizeiten
	Folie 22: Veranstaltungen
	Folie 23: Veranstaltungen
	Folie 24: Aufbewahrung von Belegen
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30

